
Auswertung der nächtlichen Starts und Landungen am 
„Helmut Schmidt-Airport“ außerhalb der offiziellen 
Betriebszeit (Zeitraum: Jan. bis Sept. 2017)

AK Luftverkehr

Start der Volkspetition  „Nachts ist Ruhe - Fair für alle, gut für Hamburg“ 
am 1. März 2017 im Terminal 1 des „Helmut Schmidt-Airports



Kleine Regelkunde

• Um das gedeihliche Miteinander von Menschen mit unterschiedlichen 
Interessenslagen in einer Gesellschaft zu ermöglichen, bedarf es Regeln

• Als (gesetzliche) Regelung festgeschrieben bilden Regeln zusammen mit ihren 
Ausnahmen einen verbindlichen Rahmen für das gewogene Verhalten aller 
Mitglieder einer Gesellschaft, beispielsweise eines (Stadt-)Staates

• Bei der Justierung von Regel und Ausnahme kommt es auf das quantitative 
und qualitative Verhältnis zueinander an

• Die juristische Methodenlehre beschreibt mit dem Grundsatz „singularia non 

sunt extendenda“ (lat.), dass Ausnahmeregelungen eng auszulegen sind

• So ist sowohl dem Wortsinn und der systematischen Einordnung, als auch 
dem historischen Hintergrund und dem Zweck einer Regelung nach darauf zu 
achten, dass ein Sachverhalt genau die Voraussetzungen der Ausnahme
erfüllt, um als solche behandelt zu werden

• Der gesunde Menschenverstand ergänzt, dass Ausnahmen nach Art und 
Umfang deutlich geringer als der Regelfall ausfallen müssen, um Ausnahmen 
im eigentlichen Sinn zu bleiben – anderenfalls würden sie an die Stelle der 
Regel treten



Nachtflugbeschränkungen  (1971)



Planfeststellungsbeschluss (1998)

• Für Landungen von Luftfahrzeugen mit einem höchstzulässigen Landegewicht 
von mehr als 200.000 kg ist RWY 05 oder RWY 15 zu benutzen. Abweichungen 
hiervon sind nur zulässig, wenn Gründe der Luftverkehrssicherheit, 
insbesondere Witterungs- und Bahnverhältnisse, dazu zwingen

• Für Starts ist RWY 33 zu benutzen. Abweichungen hiervon sind nur zulässig, 
wenn die Verkehrslage oder Gründe der Luftverkehrssicherheit, insbesondere 
Witterungs- und Bahnverhältnisse, dazu zwingen

• Starts auf RWY 15 und Landungen auf RWY 33 sind nur zulässig, wenn Gründe 
der Luftverkehrssicherheit; insbesondere Witterungs- und Bahnverhältnisse, 
dazu zwingen

• Von 22 Uhr bis 7 Uhr ist für Landungen RWY 15 zu benutzen. Abweichungen 
hiervon sind nur zulässig, wenn die für das IFR-Anflugverfahren zur RWY 15 
festgelegten Wetterminima nicht erfüllt sind, ferner aus Gründen der 
Luftverkehrssicherheit, wenn die Bahnverhältnisse dazu zwingen und bei 
Vorliegen außergewöhnlicher Verkehrslagen



Luftfahrthandbuch (AIP 2013)

Im Grundsatz bestehen heutzutage am Hamburger Verkehrsflughafen drei 
Bahnbenutzungsregeln und eine Regelung zu etwaigen Ausnahmen:

1. Für Starts ist die RWY 33, d.h. die Startbahn 33 in Richtung Norderstedt 
zu benutzen

2. Starts auf RWY 15 und Landungen auf RWY 33, d.h. die Start- und 
Landebahnen in Richtung Alsterdorf/Innenstadt, sind nur in 
Ausnahmefällen zulässig

3. In der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr ist für Landungen die RWY 15, d.h. 
die Landebahn 15 aus Richtung Norderstedt, zu benutzen

4. Weitere Ausnahmeregelungen sind möglich.

Für alle drei Schutzregeln sind (leider) materiell weitreichende 
Ausnahmevoraussetzungen formuliert. Auffällig ist, dass diese gegenüber 
dem Stand von 1971 in der derzeit gültigen Fassung inhaltlich ausgeweitet
wurden. Für mögliche Abweichungen von der hauptsächlich vorgesehenen 
nordwestlichen Startrichtung über die RWY 33 gilt nunmehr auch die 
Verkehrslage als (angeblich) ausreichender Grund. 



„Einhaltung“ der Nachtflugbeschränkungen 
(Januar - September 2017)



Jahres-Summenkurven der Nachtflüge (Landungen)



Jahres-Summenkurven der Nachtflüge (Starts)



Anzahl der Nachtflüge zwischen 23 Uhr und 06 Uhr
(Januar - September 2017)
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Missachtungen der Betriebszeit - Flugverbindungen 
(Sommerflugplan 2017)



Malusflieger „Helmut Schmidt“ 2016



Geschäftsmodell „Verspätungsfliegerei“



10-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung (2014)

Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft: „Der Senat wird ersucht, 

eine sehr strenge Einhaltung der Betriebszeiten sicherzustellen und 

gegenüber den Fluglinien auf eine weitere Reduzierung der 

Verspätungen und Ausnahmen hinzuwirken“

Dr. Andreas Dressel (SPD): „Wir sollten keinen Parteienstreit um unseren 

Stadtflughafen führen, hier geht es nur mit einem vernünftigen 

Interessenausgleich“

Birgit Stöver (CDU): „Die CDU spricht sich in der Konsequenz für eine 

Veränderung der Prioritätensetzung aus, der Schutz der Anwohner muss vor 

wirtschaftlichen Belangen stehen, denn Lärm macht krank“

Dr. Anjes Tjarks (GRÜNE): „Entscheidend ist, dass der Senat auf eine strenge 

Einhaltung der Betriebszeiten hinwirkt“

Dr. Kurt Duwe (FDP): „Mit optimierten Landeanflügen und den bereits 

avisierten leiseren Flugzeugen ist zu erwarten, dass auch die Vorgaben der 

Europäischen Lärmschutzrichtlinie erfüllt werden können“



16-Punkte-Plan zur Belastungsreduzierung (2015)

Beschluss der Hamburgischen Bürgerschaft: „Vor dem Hintergrund der 

notwendigen Akzeptanz für den innerstädtischen Flughafen in 

Fuhlsbüttel werden alle mit der Umsetzung dieses Ersuchens befassten 

Stellen gebeten, die Aufträge des Ersuchens umzusetzen“

Frank Horch (Wirtschaftssenator): „Der auf Betreiben des Senats intensivierte 

Dialog mit den Fluglärmbetroffenen und den Nachbargemeinden wird 

zukünftig im Rahmen einer vertrauensvollen und konstruktiven 

Zusammenarbeit in der Allianz für Fluglärmschutz fortgeführt werden 

können. Die Bürgerbeteiligung wird durch einen Zuwachs an öffentlich 

verfügbaren Informationen und neue Foren in den betroffenen Stadtteilen 

konsequent gestärkt“

Jens Kerstan (Umweltsenator): „Unser Ziel ist es, die Lärmbelastung für die 

Hamburgerinnen und Hamburger durch den Flughafen so gering und so 

erträglich wie möglich zu gestalten. Ich freue mich, dass es gelungen ist, über 

den 16-Punkte-Plan hinaus zusammen mit dem Flughafen eine 

Pünktlichkeitsoffensive mit den Airlines zu vereinbaren. 

Zusammengenommen werden die Maßnahmen für viele Bürgerinnen und 

Bürger eine spürbare Entlastung bringen“



„Pünktlichkeitsoffensive“ (2016)



Übergabe von ca. 14.500 Unterschriften für die Einführung eines 
echten Nachtflugverbotes am „Helmut Schmidt-Airport“

Hamburg Rathausplatz am 19. September 2017


